
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Strafprozessordnung 1975
und das Staatsanwaltschaftsgesetz geändert werden  
- Begutachtungsvefahren

Die Oberstaatsanwalt legt die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Graz vom 6. Mai 

2016 vor.

Die neu in die Strafprozessordnung einzuführende Ermittlungsmaßnahme ist aufgrund 

der  vermehrt  verwendeten  internetbasierten  und  oftmals  auch  verschlüsselten 

Kommunikation auch aus der Sicht der Oberstaatsanwaltschaft Graz zu befürworten.

9. Mai 2016

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Graz:

Dr. Karl Gasser
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